
Gruppe 2: Rechte und Pflichten der Lehrkraft in Bezug auf die Schulentwicklung und die 

Schulorganisation 

§ 4 
(1) Der Unterricht ist auf der Grundlage der 

geltenden Lehrpläne und 
Bildungsstandards, des geltenden 
Kerncurriculums sowie unter Beachtung 
pädagogischer Erkenntnisse, über deren 
jeweils neuesten Stand die Lehrkräfte sich 
zu informieren haben, zu erteilen. 

(2) Die Lehrkräfte sind verpflichtet, an der 
Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung 
des Schulprogramms mitzuwirken und ihre 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu 
koordinieren. 

(3) Lehrkräfte haben die geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und Anordnungen 
der Schulaufsichtsbehörden, Weisungen der 
Schulleiterin oder des Schulleiters und die 
Beschlüsse der Schulkonferenz und der 
Lehrerkonferenzen zu beachten. Sie sind 
verpflichtet, sich über die geltenden 
Vorschriften, Weisungen und 
Konferenzbeschlüsse zu informieren. 
 

§ 4 
(4) Lehrkräfte haben für einen pünktlichen 

Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss 
Sorge zu tragen. Sie sind verpflichtet, die 
angeordneten schriftlichen Nachweise 
fortlaufend zu aktualisieren. 

(5) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört es, 
im Rahmen der geltenden Vorschriften bei 
der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung 
in der Schule mitzuwirken, insbesondere als 
Mentorinnen und Mentoren der Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst und als 
Betreuerinnen oder Betreuer der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Schulpraktika. 

 § 6 
(2) Lehrkräfte sind für die Beachtung der 

Schulordnung mitverantwortlich. Sie sind 
zur Aufsicht verpflichtet. Über wichtige 
Vorkommnisse, insbesondere 
unregelmäßigen Schulbesuch, berichten sie 
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, 
der Tutorin oder dem Tutor, 
erforderlichenfalls auch der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter. 

(3) Lehrkräfte sollen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten den Gesundheitszustand der 
Schülerinnen und Schüler beobachten und in 
Zusammenarbeit mit den Eltern, der 
Schulärztin oder dem Schularzt oder anderer 
fachlich ausgewiesener Beratungsstellen 
auf die Beseitigung gesundheitlicher 
Auffälligkeiten, Gefährdungen und 
Störungen sowohl physischer als auch 
psychischer Art hinwirken. Hierzu gehört die 
Einleitung schulischer Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung und zur 
Suchtprävention. 

(4) Lehrkräfte erbringen bei Unfällen die ihnen 
möglichen Hilfeleistungen und 
benachrichtigen unverzüglich die 
Schulleiterin oder den Schulleiter. 

 
 
 



§ 8 
(2) Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehört 

auch die Mitwirkung bei Veranstaltungen 
der Klasse oder Lerngruppe, insbesondere 
die Vorbereitung und Durchführung von 
Wandertagen, Wander- und 
Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, 
Exkursionen und Betriebspraktika. Eine 
Mitwirkungspflicht besteht ferner bei 
Veranstaltungen der Schule, insbesondere 
bei Projekttagen, Projektwochen, die 
zusätzlich zu den Unterrichtsvorhaben nach 
§ 133 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 des Schulgesetzes 
durchgeführt werden, 
Schulsportwettbewerben und 
schulkulturellen Veranstaltungen. Dies gilt 
auch für die von der Schulkonferenz 
beschlossenen besonderen 
Schulveranstaltungen, insbesondere die 
Vorbereitung und Durchführung von 
Schulfesten. Bei Veranstaltungen der 
Schülervertretung besteht keine 
Mitwirkungspflicht. 

(3) Lehrkräfte sind auf Anordnung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters 
verpflichtet, über die jeweils festgesetzte 
Pflichtstundenzahl hinaus 
Vertretungsstunden zu übernehmen; die 
Schulleiterin oder der Schulleiter muss bei 
Zuweisung von Vertretungsstunden die von 
der Gesamtkonferenz aufgestellten 
Richtlinien beachten. 

§ 8 
(1) Lehrkräfte haben keinen Anspruch darauf, 

dass ihnen der Unterricht, freiwillige 
Unterrichtsveranstaltungen und 
betreuende Maßnahmen zu bestimmten 
Zeiten, in bestimmten Klassen, 
Schuljahrgängen, Kursen, Lerngruppen, 
Schulstufen oder Schulformen oder die 
Fortführung einer bestimmten Klasse 
übertragen werden; ihnen ist Gelegenheit 
zu geben, Einsatzwünsche zu äußern; ist 
die Verwendung mit 
besoldungsrechtlichen Konsequenzen 
verbunden, so entscheidet die 
Schulaufsichtsbehörde. 

§ 9  
(3) Für besondere Veranstaltungen, zum 

Beispiel Studienfahrten, Lehrausflüge, 
Betriebsbesichtigungen und 
Wanderungen sowie Feiern ist das 
Einvernehmen mit der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter herbeizuführen, sofern 
nicht die Schulaufsichtsbehörde für die 
Genehmigung zuständig ist. 

(4) /  
(5) Lehrkräfte sind verpflichtet, an dem von 

der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
einberufenen Elternsprechtag 
teilzunehmen. Der Elternsprechtag ist 
mindestens einmal im Schuljahr an einem 
unterrichtsfreien Samstag durchzuführen. 
Mit Zustimmung des Schulelternbeirats 
kann der Elternsprechtag auch an einem 
anderen Werktag nachmittags oder 
abends durchgeführt werden. An 
selbstständigen gymnasialen Oberstufen 
und beruflichen Schulen kann mit 
Zustimmung des Schulelternbeirats der 
Elternsprechtag entfallen. 

§ 9 
(1) Lehrkräfte sind verpflichtet, das Amt einer 

Klassenlehrerin oder eines Klassenlehrers zu 
übernehmen. Die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer soll die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse in allen schulischen 
Angelegenheiten beraten. Sie oder er hat 
sich über das Verhalten und die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
auch der anderen Lehrerinnen und Lehrer zu 
informieren. 

 


